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Der Rechenschaftsbericht des Personalrats für
2004 erfolgt schriftlich. Bei unseren beiden gut
besuchten universitätsweiten Veranstaltungen
standen andere wichtige Themen auf der Ta-
gesordnung, so dass wir uns für diesen Weg
entschlossen haben.

Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit von
September 2003 bis Dezember 2004.
Statistisch betrachtet stellt sich das Jahr 2004
für den Personalrat so dar:

Das Gremium tagte 63 mal, den Sitzungen
ging natürlich jedes Mal eine Vorstandssitzung
voraus. Dabei behandelten wir 440 Personal-
maßnahmen, also Einstellungen, Kündigun-
gen, Höher- und Abgruppierungen, Weiterbe-
schäftigungen, Anträge auf Altersteilzeit usw.
Wir führten insgesamt sechs Dienststellenlei-
tergespräche mit dem Kanzler und dem Rek-
tor. Die freigestellten bzw. teilfreigestellten Mit-
glieder des Personalrats führten im Berichts-
zeitraum ca. 800 Einzelberatungen durch.

Selbstverständlich tagten die Arbeitskreise des
Personalrats regelmäßig und befassten sich
unter anderem mit folgenden Themen:

Arbeitskreis "Arbeitssicherheit" 
Nichtraucherschutz
Durch Änderung der Arbeitsstättenverordnung
ist der Schutz von Nichtrauchern erweitert und
präzisiert worden. Der Arbeitgeber muss da-
nach die erforderlichen Massnahmen treffen,
damit die nichtrauchenden Beschäftigten in Ar-
beitsstätten wirksam vor den Gesundheitsge-
fahren durch Tabakrauch geschützt sind.
Einige Universitäten haben daraufhin ein allge-
meines Rauchverbot erlassen.
Der Personalrat ist sich mit der Verwaltung bis-
lang einig, dass diese weitestgehende Lösung
vermieden werden sollte.

Dies wird allerdings nur dann möglich sein,
wenn die Raucher unter den Beschäftigten die

Interessen ihrer nichtrauchenden Kolleginnen/
Kollegen ernst nehmen und durch rücksichts-
volles Handeln jede Konfrontation vermeiden.

Mit Rat und Tat aktiv zu werden und im Kon-
fliktfall eine Lösung zu finden, dies sind Aufga-
ben des AK "Arbeitssicherheit" des Personal-
rats im Bereich Nichtraucherschutz bzw. bei al-
len sonstigen Problemen mit der Arbeitssicher-
heit.

Arbeitskreis  Tarif 
Wöchentliche Prüfung der von der Verwaltung
beantragten Personalmaßnahmen auf tarifliche
Stimmigkeit, Abklärung von Einzelfragen mit
den Personalsachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern.

Einzelberatung von Beschäftigten bei der Alter-
steilzeit. Unterrichtung und Beratung des Vor-
stands und des Gremiums im Hinblick auf Än-
derungen des Altersteilzeitgesetzes- und Tarif-
vertrages.

Beratung des Vorstands im Hinblick auf die ge-
kündigten Tarifverträge zur Arbeitszeit, Zuwen-
dung (Weihnachtsgeld), Urlaubsgeld usw.

Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung
Begleitung der Berufsausbildung in Zusam-
menarbeit mit der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (Förderunterricht, Markt der Be-
rufe, Neuordnung der Berufsausbildung im
Elektro- und Metallbereich, daraus  folgend Zu-
sammenarbeit Schule und Ausbildungsbetrieb
 – Abgleich von Lernfeldern).

Aktive Begleitung der Neuorganisation der VT-
Weiterbildung, Workshops und Zuarbeit zu ver-
schiedenen Diplomarbeiten z.B. Strukturierung
der internen Weiterbildung, Abfrage des Wei-
terbildungsbedarfs von Ausbildern und Werk-
stattmeistern.
Durchführung einer Exkursion zur Firma Kuka
in Augsburg für Metallfacharbeiter im Juli 2004.

Rechenschaftsbericht 2004
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Arbeitskreis Datenschutz
Videoüberwachung:
Im Vordergrund stand das Bemühen, die seit
langem an der Universität praktizierte und
nicht immer den gesetzlichen Regelungen ent-
sprechende  Videoüberwachung auf eine gesi-
cherte Rechtsgrundlage zu stellen. 
Das bedeutete zunächst einmal die Initiierung
einer Vorabkontrolle durch Datenschutzbeauf-
tragte sowie die Kennzeichnung der video-
überwachten Plätze und Einrichtungen.

Zugangskontrolle und Arbeitszeiterfassung:
Hierzu hat der Arbeitskreis einen ersten Ent-
wurf für eine Dienstvereinbarung erarbeitet, die
durch den Personalrat der Universitätsverwal-
tung zugeleitet wurde.

Arbeitskreis Kosten-Leistungsrechnung
Der Personalrat und die Universitätsverwal-
tung stehen vor dem Abschluss einer Dienst-
vereinbarung zur Kosten- und Leistungsrech-
nung  mit den Bestandteilen Kostenstellen-,
Kostenarten- und Kostenträgerrechnung. 

Während der Einführung sind wir von der Ver-
waltung außerordentlich gut über den jeweili-
gen Stand informiert worden, wir haben auch
in der Arbeitsgruppe zur KLR-Einführung mit-
gearbeitet. So konnten wir schon frühzeitig un-
sere Anregungen einbringen und Bedenken
vortragen. 

Seitens des Personalrats wird besonderer
Wert auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen gelegt. Die KLR  darf nur zu
Steuerungszwecken verwendet werden, wobei
klar sein muss, wer was wo und womit steuert.

Besonderes Gewicht legen wir auch darauf,
dass diejenigen Beschäftigten, die administra-
tiv an den Instituten und Einrichtungen mit der
KLR befasst sind, entsprechend geschult wer-
den können und sollen.

Was war im Jahr 2004 besonders
WICHTIG, INTERESSANT, AUFREGEND

Neues Hochschulgesetz

Aus dem Jahr 2003 hatten wir ja ein ebenso
wichtiges wie aufregendes Thema zu diskutie-
ren, nämlich das – jetzt kurz vor  Jahres-
schluss 2004 vom Landtag beschlossene –
Hochschulgesetz Baden-Württemberg.

Bemerkenswerte Änderungen zum bisherigen
Universitätsgesetz:

- Regelabschluss wird Bachelor und Master,
die Diplomstudiengänge werden bis 2009
abgeschafft.

- Die Rolle des Rektorats  wird wesentlich
gestärkt, die Fakultäten, vor allem aber der
Senat werden geschwächt.

- Der bisherige Universitätsrat wird zum Auf-
sichtsrat, seine Funktionen werden massiv
gestärkt, allerdings auch der Einfluss des
Ministeriums auf den Aufsichtsrat.

- Das Amt des Kanzlers wird geschwächt
(kein eigenständiges Wahlverfahren), das
Amt des Vizekanzlers entfällt.

- Verschiedene Aufgaben des Ministeriums
werden der Universität übertragen, aller-
dings werden andererseits die direkten Zu-
griffsmöglichkeiten des Ministeriums ge-
stärkt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
der Personalrat das Gesetz letztlich als wenig
hilfreich ansieht im Hinblick auf die Entwick-
lung der Universität Karlsruhe.

Die Diplomstudiengänge sind eigentlich unsere
Stärke, sie werden geopfert wegen der völlig
unbewiesenen, teilweise widerlegten Annah-
me, Bachelor und Master als Regelabschluss
könnten unsere internationale Position verbes-
sern. Das Gegenteil steht zu befürchten und
es wird viel Arbeit und Mühe kosten, einen
„Bachelor und Master a la Karlsruhe“ zu ge-
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stalten, um unsere internationale Position zu
bewahren, die wir mit dem Dipl.-Ing. schon
inne haben.

Die Behauptung, das Gesetz führe zu mehr
Hochschulautonomie ist – zumindest für die
Universität Karlsruhe – schlicht falsch. Die
Übertragung von mehr Aufgaben bedeutet
beim gleichzeitigen Ausbau des externen Be-
richtswesens (Meldepflicht nach Stuttgart) und
stark vereinfachtem, direkten Zugriff (durch
einfache Rechtsverordnung) des Ministeriums
keineswegs mehr Autonomie, ganz im Gegen-
teil.

Die Themen Evaluation (Bewertung) und Wett-
bewerb finden im Gesetz verbal zwar viel
Raum. In Ermangelung klarer Kriterien aller-
dings und  mit der Verpflichtung sich hoch-
schulpolitischen Planungen des Landes zu un-
terwerfen, werden in Wirklichkeit ministerieller
Macht – um nicht zu sagen – Willkür – Tür und
Tor geöffnet. So kann Wettbewerb  in For-
schung und Lehre nicht funktionieren.

Zunächst genug davon, wir haben vom „neuen
Gesetz“ ehrlich gesagt – auch nichts anderes
erwartet.

Arbeitszeitverlängerung, Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld
Die verlängerte Arbeitszeit auf 41 Stunden ist
2004 leider Alltag geworden. Für Beamte
durch Gesetz sowieso. Nur bei Beschäftigten,
die schon 2003 da waren und bei denen sich
am Arbeitsverhältnis nichts ändert, bleibt es bei
38,5 Stunden.

Das heißt also, diejenigen Beschäftigten, die
neu eingestellt oder deren befristete Arbeits-
verhältnisse verlängert werden, die höher-
oder abgruppiert werden, die vom Arbeiter- ins
Angestelltenverhältnis (oder umgekehrt) wech-
seln, haben künftig die 41 Stundenwoche, das
Weihnachtsgeld wird entsprechend der Beam-
tenregelung gekürzt und das  Urlaubsgeld ent-
fällt.

Daran haben weder Verhandlungen noch Pro-
teste der Gewerkschaft etwas geändert, natür-

lich auch nicht die „Protest-Info-Versammlung“
zu der der Personalrat am 20. Oktober 2004
eingeladen hatte. Haben wir auch nicht erwar-
tet, aber wenigstens haben wir deutlich ge-
macht, dass wir dagegen sind, weil nämlich
durch die verlängerte Arbeitszeit Stellen weg-
fallen werden - die Landesregierung rechnet
mit landesweit 6000 Stellen - was im  Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit wenig hilfreich er-
scheint.

Und im Wegfall des Urlaubsgeldes und der
drastischen Reduzierung des Weihnachtsgel-
des sehen wir auch keinen unmittelbaren Bei-
trag zur Stärkung des Binnenmarktes.

Verkehrskonzept
Am 22. Juli 2004 hatten wir eine Personalver-
sammlung, bei welcher der Raumbeauftragte
der Universität, Herr Prof. Blaß, ein Konzept
zur besseren Regulierung des fließenden und
ruhenden Verkehrs und insbesondere eine
neue Regelung der Einfahrtsberechtigungen
vorstellte.

An dem Konzept, das im wesentlichen die
Freigabe der Einfahrt und die Steuerung durch
Gebührenerhebung vorsah, schieden sich er-
wartungsgemäß die Geister. Wir haben hinge-
bungsvoll darüber berichtet und zahlreiche
Stellungnahmen von Beschäftigten gesichtet,
mit dem  Ergebnis, dass der Personalrat einige
Eckpunkte für eine Verkehrsregelung aufstell-
te, die wir zwar schon veröffentlicht haben, hier
aber nochmals aufführen:

- Keine Parkraumbewirtschaftung d.h. keine
Gebühren – für nicht überdachte Parkplät-
ze auf dem Universitätsgelände.

- Angemessene Berücksichtigung der per-
sönlichen Verhältnisse der Beschäftigten.

- Einrichtung eines paritätisch besetzten
Ausschusses (Rektorat, Frauenvertretung,
Schwerbehindertenvertretung, Personalrat)
zur Kontrolle der Einhaltung der Vergabe-
bzw. Ausschlusskriterien und als Be-
schwerdeinstanz.

Personalrat Aktuell Februar 2005 Seite 4



Zwischenzeitlich haben  wohl das Rektorat,
der Raumbeauftragte und die Verkehrskom-
mission eine Denkpause eingelegt – was wir
auch für sehr vernünftig halten – jedenfalls ist
nichts passiert.

Zentrum für Weiterbildung und Fernstudi-
um
Wir können über einen bemerkenswerten und
vom  Personalrat auch so gewollten Vorgang
berichten: 
Im April 2004 wurde das Zentrum für Weiterbil-
dung und Fernstudium vom Senat der Univer-
sität installiert. Hierbei handelt es sich, verein-
facht gesagt, um die Zusammenlegung der
bisherigen Kontaktstelle für wissenschaftliche
Weiterbildung und dem Fernstudienzentrum
der Universität.

Zu den ausdrücklich formulierten Aufgaben
des Zentrums gehört – unter anderem -  
- Weiterbildungsinitiativen  innerhalb der

Universität zu unterstützen
- Weiterbildungsaktivitäten der Universität zu

bündeln
- Fort- und Weiterbildung speziell für die Be-

dürfnisse der Universität und
- Individuelle Beratung in allen Bereichen

der beruflichen Weiterbildung für Angehöri-
ge der Universität.

Dies halten wir für vielversprechend und gibt
uns Hoffnung, dass es nach langem Drängen
und auch konkreter Mitarbeit des Personalrats
nun doch dazu kommt, Fort- und Weiterbildung
für das VT-Personal durch Bündelung und zen-
trale Koordination zu verbessern.

Das ist aus Sicht des Personalrats eigentlich
das erfreulichste Ergebnis im Jahr 2004.

Schlussbemerkungen und Perspektiven

Leider blieben auch im Jahr 2004 viele Proble-
me ungelöst bzw. wurden eher größer.

Arbeitsklima
Das Arbeitsklima hat sich verschlechtert – so
zumindest empfindet es der Personalrat. Das

ist angesichts des Druckes, der von außen auf
die Universität wirkt, auch weiter nicht erstaun-
lich. Verlängerte Arbeitszeit und finanzielle
Kürzungen für einen großen und stets zuneh-
menden Teil der Beschäftigten, Stellenstrei-
chungen und die Angst, dass viele befristete
Beschäftigungsverhältnisse nicht verlängert
werden können, so etwas drückt natürlich die
Stimmung und verbreitet Unsicherheit.

Hinzu kommen „hausgemachte“ Probleme.

Personalentwicklung und Personalmanage-
ment sind an der Universität nach wie vor an-
scheinend  völlig unbekannte Begriffe.

Immerhin hat sich das Rektorat entschlossen,
im Jahr 2005 eine Zufriedenheitsanalyse der
Beschäftigten durchzuführen. Der Personalrat
begrüßt dies und ist bereit, hier konkret mitzu-
arbeiten, bietet sich so vielleicht doch die Mög-
lichkeit, Verbesserungen zu erreichen.

Strukturen
Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trie-
be, hat der Senat eine beratende Kommission
geschaffen, die sich mit der künftigen Struktur
der Universität befasst. Hierbei geht es vor al-
lem um mögliche Einsparpotentiale und zwar
so massive Einsparungen, dass die Kommissi-
on im Personalrat gleich den Spitznamen „Am-
putationsteam“ erhielt.

Trotzdem beteiligen wir uns, denn vielleicht
kann man aus der Not auch eine Tugend ma-
chen. Schließlich gibt es an der Universität in
der Tat vieles was entbehrlich erscheint, vieles,
das einer verbesserten Planung bedarf und
tatsächlich erscheint ein klarer chirurgischer
Schnitt hilfreicher als permanentes Kratzen an
der falschen Stelle.

Jedenfalls wird sich  der Personalrat auch wei-
terhin für das Wohl der Beschäftigten und die
Erfüllung der Aufgaben  der Universität einset-
zen, soweit es in unseren Kräften steht.
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Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden
Sie im Internet unter:
http://www.tagesschau.de/Spenden.

Darüber hinaus gibt es an der Universität eine
Flutinitiative, die sich privat engagiert. Sie un-
terstützt eine Einrichtung  des Salesianeror-
dens in Negombo, im Westen Sri Lankas. Dort
leben über hundert Kinder. Sie werden in einer
Schule unterrichtet und in verschiedenen Beru-
fen ausgebildet. 
(Siehe auch :http://www.jugend-dritte-welt.de/)

In diesem Zentrum sind jetzt über 800 Men-
schen untergebracht, die vor der Flut fliehen
konnten. Sie müssen versorgt werden. Auf

Grund dieser Privatinitiative sind 10 Ärzte aus
Pforzheim und Umgebung vor Ort, die die
Überlebenden versorgen. Außerdem helfen
freiwillige Helfer beim Wiederaufbau der zer-
störten Dörfer. Schon mit 600 € kann ein Haus
für eine Familie gebaut werden. Für Medika-
mente, Wasseraufbereitung, Lebensmittel und
Baumaterial brauchen die Helfer dringend
Spenden.

Nähere Informationen bei: 
Domnic Bandara, Tel: 7660
mail: domnic.bandara@ebi-wasser.uni-
karlsruhe.de
http://www.jugend-dritte-welt.de/

Hilfe für Flutopfer Südasiens
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Wo bleiben die Weiterbildungswilligen?
Wenn es nach den Plänen des Personalrates,
speziell des Arbeitskreises Aus- und Weiterbil-
dung gegangen wäre, hätten am Dienstag den
16. November 2004 ca. 40 bildungswillige
Facharbeiter in Metallberufen den Bus nach
Augsburg besteigen können, um dort das Ro-
boterwerk KUKA zu besichtigen.

Anfang Oktober wurden die Einladungen ver-
schickt und bis zum Anmeldeschluss am
29.10.2004 hatten sich gerade mal 15 Perso-
nen angemeldet. Leider musste bei dieser ge-
ringen Belegungszahl die Fahrt abgesagt wer-
den, denn nicht nur die Buskosten wären un-
proportional hoch, es würde auch bei den Ver-
antwortlichen von KUKA einen zu schlechten
Eindruck machen, wenn von 40 angemeldeten
Personen gerade mal 15 erscheinen. 

Doch nicht nur um die Außenwirkung machte
sich der Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung
Gedanken, wir sind vor allem um die Wirkung
nach innen besorgt. 
Betroffen dachten wir an die mehrmals von un-
serem Kanzler, Dr. Ertmann, in diversen Ge-

sprächen vorgetragenen Bemerkungen, die
Universitätsbeschäftigten seien bildungsunwil-
lig. Im Brustton der Überzeugung riefen wir je-
des Mal laut „Nein, dies trifft auf keinen Fall
zu!“ und bezogen uns auf das Umfrageergeb-
niss von 2002 der von uns durchgeführten Be-
fragung. Darin hatten zum Beispiel auf die Fra-
gen nach einem Bedarf an Exkursionen und
Werksbesichtigungen 392 Personen Interesse
bekundet.
Diesen Blick über den eigenen Tellerrand ha-
ben wir in einer ersten Besichtigungsfahrt am

15.07.04 schon für 36 Facharbeiter/
innen möglich gemacht. Deshalb

 

 



erstaunt uns auch die geringe Resonanz auf
unser zweites Angebot.
Was war da los? War das Ziel falsch gewählt,
wurde die falsche Adressatengruppe ange-
sprochen, wurde die Genehmigung durch den
bzw. die Vorgesetzte/n nicht erteilt, oder ....?
Nur wenn wir die Gründe dafür erfahren, kön-
nen wir in geeigneter Weise reagieren!

Wenn Sie Probleme,  Fragen oder Anregungen
haben, melden Sie sich  bitte bei 
Frau Pöllmann Tel: 8043 oder
Herrn Seel Tel: 6533. 
Sie können uns auch eine e-mail senden. 

Pflegeversicherungsbeitrag für Kinderlose
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Das „Gesetz zur Berücksichtigung der Kinder-
erziehung im  Beitragsrecht der sozialen Pfle-
geversicherung (Kinderberücksichtigungsge-
setz)“ trat zum 1.1.2005 in Kraft. 

Kinderlose müssen somit einen zusätzlichen
Beitrag zur Pflegeversicherung aufbringen.
Diesen zusätzlichen Beitrag zahlen allein die
Beschäftigten. Er beträgt 0,25 % der beitrags-
pflichtigen Einnahmen bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze. Kinderlose Beschäftigte zahlen
ab  Januar 1,1 % (d.h. die Hälfte des Beitrags-
satzes der Pflegeversicherung, also 0,85%,
zuzüglich  0,25%). 

Beihilfeberechtigte Beamte und Versorgungs-
empfänger ohne Kinder haben, wenn sie in der
sozialen Pflegeversicherung versichert sind,
ebenfalls den vollen  Beitragszuschlag aufzu-
bringen. Der zusätzliche Beitrag ist vom Arbeit-
geber abzuführen. Selbstzahlende  freiwillig
Versicherte müssen den Beitragszuschlag
selbst einzahlen. 
Für  bestimmte Personen hat der Gesetzgeber
Ausnahmen von der Beitragspflicht vorgese-

hen. Arbeitnehmer ohne Kinder, die vor dem
1.1.1940 geboren wurden, Wehr- und Zivil-
dienstleistende, Arbeitnehmer die das 23. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben und Ar-
beitnehmer, die Arbeitslosengeld II erhalten,
müssen den Zusatzbeitrag nicht bezahlen.

Die Elternschaft muß dem LBV zum 30.6.2005
(tarifliche Ausschlussfrist) nachgewiesen wer-
den. Bereits  ab einem Kind (auch Adoptiv-,
Stief- oder Pflegekinder) wird der Zuschlag
nicht erhoben. Selbstzahler in Pflegekassen
müssen den Nachweis der jeweiligen Kranken-
kasse erbringen.

Das Verfahren hierzu erläutert eine Informati-
onsseite des LBV, zu finden unter: 
http://www.lbv.bwl.de/aktuelles/

Quelle: Personalrat der Universität Ulm und
andere



Beantragung der Feststellung einer Behin-
derung
Der Antrag auf Feststellung einer Schwerbe-
hinderung wird mit dem entsprechenden Form-
blatt beim zuständigen Versorgungsamt ge-
stellt. Dieses erhalten Sie bei der Schwerbe-
hindertenvertretung der Universität oder über
die Internetseite des Versorgungsamtes. Der
Wohnort entscheidet über das zuständige Ver-
sorgungsamt. Durch die Verwaltungsreform
werden die Versorgungsämter ab 01.01.05 in
die Landratsämter eingegliedert.

Die Entscheidung des Versorgungsamtes kann
einige Monate dauern, beschleunigt werden
kann das Verfahren, wenn Sie umfassende
Arztberichte, Röntgenbilder, Krankenhausbe-
richte etc. beilegen.

Handelt es sich beim Antrag um einen Eilan-
trag (z.B. wegen bevorstehender Kündigung),
sollte dies dem Versorgungsamt unverzüglich
mitgeteilt werden – der Antrag wird dann vor-
gezogen.

Ergibt die Feststellung der Schwerbehinderung
einen Grad der Behinderung (GdB) von minde-
stens 50, wird ein Schwerbehindertenausweis
ausgestellt.

Erhöhungsantrag
Wurde Ihnen die Schwerbehinderten-Eigen-
schaft vor 1997 erteilt, ist dringend zu raten, ei-
nen Erhöhungsantrag zunächst anhand der
Anhaltspunkte zu prüfen. 1997 gab es gravie-
rende Änderungen in der Bewertung einzelner
Krankheitsbilder, so dass Sie eventuell damit
rechnen müssen, herabgestuft zu werden.
(Beispiel: Magenverlust wurde vor 1997 mit ei-
nem GdB von 50 eingestuft, nach 1997 mit ei-
nem GdB von 20). 

Besonders die rentennahen Jahrgänge müs-
sen sich darüber im Klaren sein, dass eine
Neufeststellung aufgrund einer Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes evtl. zur Folge
hätte, herabgestuft zu werden und damit evtl.
erst später in Rente gehen zu können.

Sollten Sie eine Neufeststellung beantragen
wollen, wird der Antrag mit dem entsprechen-
den Formblatt beim zuständigen Versorgungs-
amt gestellt. Auch hier kann es zu einer Bear-
beitungsdauer von mehreren Monaten kom-
men und auch hier kann das Verfahren abge-
kürzt werden, wenn die entsprechenden Arzt-
berichte etc. dem Antrag beigelegt sind.

Nachprüfung von Amts wegen
Dabei wird Ihnen ein Erhebungsbogen zuge-
sandt, in welchem die gesundheitlichen Verän-
derungen mitgeteilt werden müssen. Sollte die
darauf folgende (Neu)einstufung schlechter
sein als bisher, kann innerhalb von 4 Wochen
Widerspruch eingelegt werden

Verlängerung eines abgelaufenen Ausweises
Sie können Ihren Ausweis bis zu 3 Monate vor
Ablauf und 3 Monate nach Ablauf bei Ihrer Ge-
meinde oder beim Versorgungsamt verlängern
lassen. Der Ausweis wird von der Gemeinde
um 1 Jahr verlängert, dies ist allerdings nur
einmal möglich, zur zweiten Verlängerung
müssen Sie auf jeden Fall wieder zum Versor-
gungsamt.

Seit kurzer Zeit gibt es die Möglichkeit, sich ei-
nen Ausweis unbefristet ausstellen zu lassen,
falls der bereits bestehende Ausweis eine Gül-
tigkeitsdauer von 5 Jahren hatte.

Sprechstunde der Schwerbehindertenvertre-
tung nach Vereinbarung: Tel: 6065
Geb.:10.12  Raum 108.5  

Informationen für Schwerbehinderte
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Private Altersvorsorge (Riesterrente)

Abgabefrist für die Einverständniserklä-
rung verlängert
Beamte, Empfänger von Amtsbezügen, versi-
cherungsfrei Beschäftigte oder von der Versi-
cherungspflicht befreite Beschäftigte des Lan-
des Baden-Württemberg, die einen privaten Al-
tersvorsorgevertrag abschließen, müssen uns
eine Einverständniserklärung erteilen, damit
wir der Zentralen Zulagenstelle für Altersver-
mögen (ZfA) die maßgeblichen Daten für die
Ermittlung des Mindesteigenbeitrags und für
die Gewährung der Kinderzulage mitteilen kön-
nen. Für die Erklärung verwenden Sie bitte
den Vordruck LBV 510.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit
Schreiben vom 17.11.2004 neue Fristen für die
Abgabe der Einverständniserklärung bekannt-
gegeben.

Die Einverständniserklärung ist spätestens
bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres,
das auf das Beitragsjahr folgt, gegenüber
der zuständigen Stelle schriftlich abzuge-
ben.

Bitte beachten Sie deshalb die nachfolgenden
Fristen:

Abgabe der Einverständniserklärung für das
Beitragsjahr 2002 bis spätestens 31.12.2004
Abgabe der Einverständniserklärung für das
Beitragsjahr 2003 bis spätestens 31.12.2005
Abgabe der Einverständniserklärung für das
Beitragsjahr 2004 bis spätestens 31.12.2006.

Die Besoldungs- und Kinderdaten sollen je-
weils zeitnah - spätestens bis zum Ende des
folgenden Kalendervierteljahres - nach der
Vorlage der Einverständniserklärung und der
Zulagennummer (bei Vorliegen der Rentenver-
sicherungsnummer) an die ZfA gemeldet wer-
den. 

Lohnsteuerbescheinigung/Lohnsteuerkarte
2004

Für das Kalenderjahr 2004 werden wir Ihre
Lohnsteuerdaten erstmals elektronisch an die
Steuerverwaltung übermitteln. Dieses Verfah-
ren ersetzt die Lohnsteuerbescheinigung auf
der Lohnsteuerkarte in der bisherigen Form.
Da die Lohnsteuerkarte nicht mehr für die Da-
tenübermittlung benötigt wird, verbleibt sie bei
uns und wird vernichtet.

Ausnahme: Ihre Lohnsteuerkarte enthält Ein-
tragungen eines anderen Arbeitgebers.

Damit Sie wissen, welche Beträge wir übermit-
telt haben, erhalten Sie einen Ausdruck Ihrer
Lohnsteuerbescheinigung. Da alle unsere Kun-
den einen Ausdruck der Lohnsteuerbescheini-
gung erhalten, bitten wir Sie um Ihr Verständ-
nis, dass der Versand der einzelnen Ausdrucke
bis Mitte Februar dauern kann.

Dieser ist für Ihre Unterlagen bestimmt und
braucht Ihrer Steuererklärung nicht beigefügt
zu werden. 
Zitat Ende

Das LBV teilt mit
Zitat der WebSeite:

http://www.lbv.bwl.de/aktuelles

Personalrat Aktuell Februar 2005 Seite 9



Steuerreform

Die letzte Stufe der Steuerreform trat am
1.1.2005 in Kraft. Der Eingangssteuersatz wird
um 1 % von 16 % auf 15 % vermindert. Der
Spitzensteuersatz um 3 % von 45 % auf 42 %.
Der Jahresgrundfreibetrag beträgt weiterhin
7.664 Euro. Eine spürbare Steuerentlastung
wohl nur für Besserverdienende!

Zusätzlicher Beitrag für  zahnärztliche 
Versorgung

Ab dem 1.7.2005 verlangen alle Krankenkas-
sen von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag
von 0,9 % für die zahnärztliche Versorgung. Die
bisherige Parität  beim Beitragsaufkommen wird
hier erstmalig durchbrochen. Die Kassen sollen
zwar im Gegenzug den allgemeinen Beitrags-
satz um 0,9 % senken, ob es dazu  kommt
steht allerdings noch in den Sternen. Aber auch
bei einer Beitragssenkung käme auf die Arbeit-
nehmer eine 0,45%ige Beitragserhöhung zu,
weil die andere Hälfte der Beitragssenkung  von
0,9 % (0,45 %) der Arbeitgeber einkassiert.

Organisationsreform in der gesetzlichen
Rentenversicherung

Seit dem 1. Januar 2005 gilt das Gesetz  zur
Organisationsreform der gesetzlichen Renten-
versicherung. Unter vielen organisatorischen
Neuregelungen sind insbesondere folgende von
Interesse:
Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung
werden unter dem Namen „Deutsche Renten-
versicherung“ zur allgemeinen Rentenversiche-
rung zusammengefasst d.h., die  Unterschei-
dung zwischen Angestellten- und Arbeiterren-
tenversicherung wird aufgegeben. Die BfA -
Bundesversicherungsanstalt  für Angestellte
und VDR – Verband Deutscher Rentenversi-
cherungsträger e.V.- werden zu einem einheitli-
chen Träger „Deutsche Rentenversicherung
Bund“ zusammengefasst. Ebenso werden die
Seekasse, die Bundesknappschaft und die Ver-
sicherungsanstalt der Bahn  zu einem bran-
chenbezogenen Bundesträger „Deutsche  Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See“ ver-
eint. Die bisherigen Landesversicherungsanstal-
ten nehmen als  „Regionalträger“ Aufgaben der
gesetzlichen  Rentenversicherung wahr. Ihr
Name besteht aus der Bezeichnung „Deutsche
Rentenversicherung“ mit einem Zusatz für die
jeweilige regionale Zuständigkeit. Die Aus-
kunfts- und Beratungsstellen werden künftig
ausschließlich von diesen Regionalträgern un-
terhalten.

Gleichgeschlechtliche eingetragene 
Lebenspartnerschaften

Ortszuschlag
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die eine
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz eingegangen sind, erhalten jetzt
doch nach einem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts auf Antrag Ortszuschlag der Stufe 2  (Ver-
heiratetenzuschlag). Für etwaige Nachzahlun-
gen gilt der § 70 BAT (Ausschlussfristen), d.h.
Nachzahlungen rückwirkend 6 Monate ab An-
tragstellung.
Hinterbliebenenrente
Ab 1.1.2005 gelten für Menschen die in einer
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft le-
ben, die gleichen Regeln wie für Ehepaare. Im
Todesfall besteht Anspruch auf Hinterbliebenen-
rente. Voraussetzung: Es müssen bis zum Tode
mindestens 60 Monate lang Rentenversiche-
rungsbeiträge einbezahlt worden sein. Außer-
dem musste die Lebenspartnerschaft minde-
stens ein Jahr bestanden haben

Versicherung bei Teilnahme am Betriebs-
sport

Es gab einige Anfragen bezüglich Unfallversi-
cherungsschutz bei der Teilnahme am Betriebs-
sport. Laut Aussage der Berufsgenossenschaft
ist die Teilnahme versichert, einschließlich der
direkten An -und Rückfahrt, sofern es sich um
Beschäftigte der Universität handelt. 
Hilfreich für den Nachweis im Versicherungsfall
wäre das Führen einer Anwesenheitsliste mit
Datum und Teilnehmern der Veranstaltung.
Auf der Web-seite der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg (UKBW) finden Sie mehr dazu.
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Vorstand

Krahl, Joachim Personalrat 3940
Dr. Müschen, Ulrich Biomedizinische Technik 2651
Seel, Norbert Personalrat 6533
Pöllmann, Elke Personalrat 8043
Hoffmann, Reinhard Zentrale Betriebstechnik 3011

Angestellte:
Berker, Sabine Frauenvertreterin 3616
Frank, Siegfried Schwerbehindertenvertretung 6065
Gübel, Ekkehard Fachgebiet Strömungsmaschinen 2361
Hoffmann, Reinhard Universitätsverwaltung Abt. V/3 3011
Krahl, Joachim Personalrat 3940
Opfer, Ulrich Physikalisches Institut 3464
Pöllmann, Elke Personalrat 8043
Schlachter, Christian Anorg.Chemie 2963
Seel, Norbert Personalrat 6533
Vollmer, Stefanie Organische Chemie 8702
Walther, Ingrid Kristall- u. Materiallabor 3551
Wiegel, Bernhard Zoologie II 3989
Zoller, Heinz Betriebs- und Dialogsysteme 4054

Arbeiter:
Bayer, Bruno Universitätsverwaltung Abt. V/1 4738
Regner, Hartmut Prozeßrechentechnik 7114
Wicht, Günter Universitätsverwaltung Abt. V/5 3013

Beamte:
Böhm, Martina Universitätsbibliothek 7942
Füßler, Klaus Universitätsverwaltung Hauptabt. V 3002
Dr. Müschen, Ulrich Biomedizinische Technik 2651

Jugend - und Auszubildenden - Vertretung

Vorsitzender
Ludwig, Markus Elektroenergiesysteme 2518

Mitglieder
Goldschmidt, Thomas Engler-Bunte-Institut 093163-34
Hill, Melanie Organische Chemie 6597/8663
Höhne, Sebastian Meteorologie u. Klimaforschung 1055/2830
Zipfel, Michael Produktionstechnik 2446

Mitglieder des Personalrats
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